
SPALT - Blonde lange Haare, ein offe-
ner Blick, eine sympathische Art - die
Großweingartenerin Leni Trelka ist
für ihr neues Amt prädestiniert: Die
14-Jährige wird als Spalter Christ-
kind am Sonntag, 27. November, den
Prolog auf demWeihnachtsmarkt hal-
ten.
Wobei, so ganz stimmt das nicht.

Denn Leni Trelka kommt nicht als
Christkind, sondern als Himmli-
scher Bote - eine Eigenheit in der
Hopfen- und Bierstadt an der nicht
gerüttelt wird, zeugt es doch von dem
hohen Respekt gegenüber dem ech-
ten Christuskind.
Leni Trelka schlüpft nicht nur heu-

er in diese Rolle, auch im kommen-
den Jahr wird sie die Aufgabe über-
nehmen. Beim Kirschhoffest trug ihr
Margit Salbaum vomHopfenBierGut-
Team das hoheitliche Mandat an.
„Warum eigentlich nicht?“, dachte
sich die Jugendliche kurzer Bedenk-
zeit.

Die Neuntklässlerin besucht der-
zeit das Windsbacher Gymnasiums
und möchte später einmal in den
Polizeidienst oder Lehramt studie-
ren. Lena Trelka ist in der Katholi-
schen Landjugend aktiv und hat als
Ministrantin bereits Erfahrung mit
der Botenfunktion.
Der laut Bürgermeister Udo Wein-

gart „Höhepunkt des gesamtenWeih-
nachtsmarkts“ steht am Sonntag um
17 Uhr auf dem Programm. Neben
dem Prolog gehören in der Vorweih-
nachtszeit auch karitative Aufgaben
zum Amt des Himmlischen Botens
der Hofpenstadt.  ley

Spalts Bürgermeister Udo Weingart mit
Leni Trelka
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PLEINFELD - Weißenburgs Oberbür-
germeister Jürgen Schröppel hatte
bei der Verkündung der Landkreis-
vhs am Mittwoch Pleinfeld als „klei-
nes gallisches Dorf“ bezeichnet, weil
die Rezatkommune als einzige der
insgesamt 27 Gemeinden im Land-
kreis nicht der Kooperation beige-
treten ist. Wie berichtet, hatte der
Pleinfelder Marktgemeinderat be-
reits im Frühjahr 2021 entschieden,
dass sich die viertgrößte Kommune
im Landkreis nicht an den Kosten
einer Kreis-Volkshochschule beteili-
gen wird.
Das Votum fiel damals in Pleinfeld

eindeutig aus: Keine Fraktion konnte
sich für eine Kreis-vhs erwärmen.
Der Beitritt zum Zweckverband wur-
de einstimmig abgelehnt. Das
Abstimmungsergebnis verwunderte
damals nicht wirklich, weil bereits in
einer früheren Sitzung des Marktge-
meinderats die Tendenz absehbar
warund alle imGemeinderat vertrete-
nen Fraktionen der Ansicht waren,
dass die Landkreis-Volkshochschule
für Pleinfeld keine Vorteile bringt. So
argumentierte CSU-Fraktionsvorsit-
zender Stefan Ritzer etwa, dass man
die gute und wertvolle Arbeit der

Pleinfelder Bürgerwerkstatt, die seit
Jahren durch viel ehrenamtliches
Engagement getragen werde, nicht
gefährden wolle.
Die Pleinfelder SPD will auch heu-

te noch ihr Votumnicht als Entschei-
dung gegen eine Landkreis-vhs, son-
dern viel mehr als klares Bekenntnis
für die Pleinfelder Bürgerwerkstatt
verstanden wissen, die man unter
keinen Umständen gefährden wolle.
Unter anderem war argumentiert
worden, dass nach dem Beitritt zur
Landkreis-vhs Mindestteilnehmer-
zahlen für die Kurse gelten würden
oder die Referenten bestimmte Zerti-
fizierungen vorweisen müssten, was
massiveNachteile für das ehrenamtli-
che Engagement der Bürgerwerkstatt
mit sich bringen könne.
„Es war nie in unserem Sinne, die

Bürgerwerkstatt unterzubuttern“,
sagte Weißenburgs Oberbürgermeis-
ter Schröppel zu diesen aus seiner
Sicht unbegründetenÄngsten. Außer-
dem könne das Angebot der Pleinfel-
der Bürgerwerkstatt nie so bunt und
vielfältig sein wie das vhs-Programm
im Landkreis, fügte Wolfgang Näßer,
vhs-Geschäftsführer in Gunzenhau-
sen, an.

Ein Argument, das in der Rezatge-
meinde nicht allzu viel zu wiegen
scheint, wie die Freien Wähler (FW)
im Gemeinderat bereits vor einein-
halb Jahren argumentiert hatten. „In
der Bürgerwerkstatt kann einMutter-
sprachler Englisch unterrichten, bei
der vhs bräuchte er ein Zertifikat und
esmüssten bestimmte Standards ein-
gehaltenwerden“, hatte Fraktionsvor-
sitzender Uwe Geuder im Mai 2021
die Ablehnung der FW begründet.
Bürgermeister Stefan Frühwald

war es auch jetzt noch einmal wich-
tig, daran zu erinnern, dass es sich
der Pleinfelder Gemeinderat keines-
wegs leichtgemacht habemit der Ent-
scheidungund lange nach einer Kom-
promisslösung gesucht habe. Letzt-
lich hätte der Beitritt zu einer Land-
kreis-vhs für Pleinfeld nach Ansicht
aller Gemeinderäte „keine Zusatzleis-
tung“ gebracht und man habe des-
halb lieber die Bürgerwerkstatt und
die eigenenMitarbeiter undMitarbei-
terinnen unterstützen wollen.
Ob sich Pleinfelds Verweigerung,

bei der Landkreis-vhs mitzumachen,
langfristig auszahlt, wird man ver-
mutlich erst in einigen Jahren beur-
teilen können. Was dagegen schon

bald, nämlich ab 2023, auf die Plein-
felderinnen und Pleinfelder zu-
kommt, sind höhere Kursgebühren,
wenn sie die Kurse der Landkreis-vhs
besuchen. Schröppel äußerte die
Hoffnung, dass dieser Umstand die
Verantwortlichen auf Dauer eventu-
ell doch noch zu einem Beitritt bewe-
gen könnte.
Eine Einschätzung, die Pleinfelds

Bürgermeister Stefan Frühwald
(CSU) nicht teilt. Der Rathauschef sag-
te unserer Zeitung, dass sich an der
Meinung im Gemeinderat nichts
geändert habe und alle Fraktionen
voll hinter dem Bürgerhaus stünden,
mit dem man den kommunalen Auf-
trag der Erwachsenenbildung gewähr-
leisten könne.
Dass Pleinfelder Bürger künftig

höhere Gebühren bezahlen müssen,
wenn sie beispielsweise einen vhs-
Kurs in Gunzenhausen besuchen,
hält Frühwald für kleinlich: „Unsere
Kurse im Bürgerhaus werden ja auch
nicht nur von Pleinfeldern besucht,
sondern von Teilnehmern aus dem
gesamten Landkreis und darüber hi-
naus. Bei uns zahlt jeder den glei-
chen Betrag, egal ob Pleinfelder oder
Auswärtiger.“  MARKUS STEINER

Leni Trelka hält
am Sonntag
den Prolog

Warum Pleinfeld ausgeschert ist
LANDKREIS-VHS Die Marktgemeinde will vor allem ihr Bürgerhaus erhalten und fördern sowie niederschwellig bleiben.

Das Pleinfelder Bürgerhaus: eine Art Volkshochschule, in der Musik-, Sport- und Kreativangebote gemacht werden, allerdings nicht mit den strengen Vorgaben, die
eine Volkshochschule erfüllen muss.
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Bekanntmachung Nr. 197
Zählerablesung / Feststellen des Wasserverbrauches für das Jahr
2022 durch die Stadtwerke Gunzenhausen GmbH
Die Stadt weist darauf hin, dass die Stadtwerke Gunzenhausen GmbH
vom 01. Dezember 2022 bis 23. Dezember 2022 die Wasserzähler im
Stadtgebiet und in den entsprechenden Stadtteilen ablesen. Hierzu
muss den Mitarbeitern des Wasserversorgungsunternehmens ein unge-
hindertes Ablesen der Wasserzähler ermöglicht werden.
Sollte der Wasserabnehmer bei der Zählerablesung nicht angetroffen
werden, bendet sich eine Ablesekarte im Briefkasten und es wird
darum gebeten, die Zählerablesung selbst vorzunehmen. Die Zäh-
lernummer und der Zählerstand sind in die Ablesekarte einzutragen und
unfrei an die Stadtwerke Gunzenhausen GmbH zurückzusenden.
Alternativ können die Wasserabnehmer ihren Zählerstand auch online
unter www.swg-gun.de mitteilen.
Da der Wasserverbrauch 2022 Berechnungsgrundlage für die Festset-
zung der Schmutzwassergebühren Jahresabrechnung 2022 und Vor-
auszahlungen/Abschlag 2023 ist, werden die Hauseigentümer gebeten,
die Mitarbeiter des Wasserversorgungsunternehmens zu unterstützen
und bei der Ablesung der Wasserzähler insoweit mitzuwirken.

– Stadtkämmerei –

Bekanntmachung Nr. 198
Zählerablesung / Feststellen des Wasserverbrauches für das Jahr
2022 durch den Zweckverband zur Wasserversorgung der Recken-
berg-Gruppe
Die Stadt Gunzenhausen weist darauf hin, dass der Zweckverband zur
Wasserversorgung der Reckenberg-Gruppe auch für das Jahr 2022
keine persönliche Ablesung des Wasserzählerstandes durch das eigene
Personal vornimmt.
Stattdessen werden alle Kunden gebeten, den Zählerstand im Zeitraum
vom 21.12. bis 31.12.2022 selbst abzulesen und diesen bis spätestens

09.01.2023 dem Wasserversorger mitzuteilen. Hierfür steht Ihnen online
unter www.reckenberg-gruppe.de eine eigene Eingabemaske zur Verfü-
gung oder Sie können die zugesandte Ablesekarte portofrei nutzen.
Da der Wasserverbrauch 2022 Berechnungsgrundlage für die Festset-
zung der Schmutzwassergebühren-Jahresabrechnung 2022 und Vor-
auszahlungen/Abschlag 2023 ist, werden die Hauseigentümer gebeten,
die Mitarbeiter des Wasserversorgungsunternehmens zu unterstützen
und bei der Ablesung der Wasserzähler insoweit mitzuwirken.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

– Stadtkämmerei –

Bekanntmachung Nr. 199
Zählerablesung / Feststellen des Wasserverbrauches für das Jahr
2022 durch den Zweckverband zur Wasserversorgung der Büchel-
berger-Gruppe
Die Stadt Gunzenhausen weist darauf hin, dass der Zweckverband zur
Wasserversorgung der Büchelberger-Gruppe auch für das Jahr 2022
keine persönliche Ablesung des Wasserzählerstandes durch das eigene
Personal vornimmt.
Stattdessen werden alle Kunden gebeten, den Zählerstand im Zeitraum
vom 21.12. bis 31.12.2022 selbst abzulesen und diesen bis spätestens
09.01.2023 dem Wasserversorger mitzuteilen. Hierfür steht Ihnen online
unter www.buechelbergergruppe.de eine eigene Eingabemaske zur Ver-
fügung oder Sie können die zugesandte Ablesekarte portofrei nutzen.
Da der Wasserverbrauch 2022 Berechnungsgrundlage für die Festset-
zung der Schmutzwassergebühren-Jahresabrechnung 2022 und Vor-
auszahlungen/Abschlag 2023 ist, werden die Hauseigentümer gebeten,
die Mitarbeiter des Wasserversorgungsunternehmens zu unterstützen
und bei der Ablesung der Wasserzähler insoweit mitzuwirken.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

– Stadtkämmerei –

Bekanntmachung Nr. 200
Zählerablesung / Feststellen des Wasserverbrauches für das Jahr
2022 durch den Zweckverband zur Wasserversorgung der Gnotz-
heimer-Gruppe
Die Stadt Gunzenhausen weist darauf hin, dass der Zweckverband zur
Wasserversorgung der Gnotzheimer-Gruppe auch für das Jahr 2022
keine persönliche Ablesung des Wasserzählerstandes durch das eigene
Personal vornimmt.
Stattdessen werden alle Kunden gebeten, den Zählerstand im Zeitraum
vom 21.12. bis 31.12.2022 selbst abzulesen und diesen bis spätestens
09.01.2023 dem Wasserversorger mitzuteilen. Hierfür steht Ihnen online

unter www.gnotzheimergruppe.de eine eigene Eingabemaske zur Verfü-
gung oder Sie können die zugesandte Ablesekarte portofrei nutzen.
Da der Wasserverbrauch 2022 Berechnungsgrundlage für die Festset-
zung der Schmutzwassergebühren-Jahresabrechnung 2022 und Vor-
auszahlungen/Abschlag 2023 ist, werden die Hauseigentümer gebeten,
die Mitarbeiter des Wasserversorgungsunternehmens zu unterstützen
und bei der Ablesung der Wasserzähler insoweit mitzuwirken.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

– Stadtkämmerei –

Bekanntmachung Nr. 201/2022
Zählerablesung / Feststellen des Wasserverbrauches für das Jahr
2022 durch den Zweckverband zur Wasserversorgung der Pfofel-
der-Gruppe
Die Stadt Gunzenhausen weist darauf hin, dass der Zweckverband zur
Wasserversorgung der Pfofelder-Gruppe auch für das Jahr 2022 keine
persönliche Ablesung des Wasserzählerstandes durch das eigene Per-
sonal vornimmt.
Stattdessen werden alle Kunden gebeten, den Zählerstand im Zeitraum
vom 21.12. bis 31.12.2022 selbst abzulesen und diesen bis spätestens
09.01.2023 dem Wasserversorger mitzuteilen. Hierfür steht Ihnen online
unter www.pfofeldergruppe.de eine eigene Eingabemaske zur Verfü-
gung oder Sie können die zugesandte Ablesekarte portofrei nutzen.
Da der Wasserverbrauch 2022 Berechnungsgrundlage für die Festset-
zung der Schmutzwassergebühren-Jahresabrechnung 2022 und Vor-
auszahlungen/Abschlag 2023 ist, werden die Hauseigentümer gebeten,
die Mitarbeiter des Wasserversorgungsunternehmens zu unterstützen
und bei der Ablesung der Wasserzähler insoweit mitzuwirken.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

– Stadtkämmerei –

Bekanntmachung Nr. 202/2022
Zählerablesung / Feststellen des Wasserverbrauches für das Jahr
2022 durch den Zweckverband zur Wasserversorgung der Rast-
berg-Gruppe
Die Stadt weist darauf hin, dass die Wasserabnehmer des Zweckver-
bandes zur Wasserversorgung der Rastberg-Gruppe schriftlich vom
Wasserzweckverband aufgefordert werden, die Zählerablesung selbst
vorzunehmen und den Zählerstand mitzuteilen.
Der Wasserverbrauch 2022 ist Berechnungsgrundlage für die Festset-
zung der Schmutzwassergebühren-Jahresabrechnung 2022 und Vor-
auszahlungen/Abschlag 2023. – Stadtkämmerei –
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